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Lehm war ein Bodenschatz
Jürg Göll

Der abgebildete Ratsbeschluss (nächste

Seite) dokumentiert augenfällig,
welche Bedeutung dem Lehm als
Rohstoff beigemessen wurde.

Im vorliegenden Falle befürchtete die
Gemeindeverwaltung von Luzern
wohl nicht zu Unrecht eine mangelhafte

Versorgung ihres eigenen
Ziegelei-Regiebetriebes an der Halde mit
dem gesuchten Rohstoff (1). Denn
1810 war ihre bisherige Lehmgrube
beinahe erschöpft, so dass der
Verwaltungsrat der Gemeinde Luzern ein
Gesuch an den Schultheis und den
Täglichen Rat richten musste, im ganzen

Gebiete des Amtes Luzern nach
geeignetem Lehm suchen und denselben

abbauen zu dürfen (2). Nach
erteilter Erlaubnis war man unter anderem

an den Pilatushängen in der
Gemeinde Horw fündig geworden. Im
Winter führte die Horwer Jugend den
Lehm auf Schlitten zu Tal zu der
sogenannten Lehmdiele im Haitiwald am
Seeufer (3). Dies brachte ihnen einen
beliebten, kleinen Zustupf und war
doch zugleich strenger, aber vergnüglicher

Wintersport (4). Der Lehm, etwa
20 bis 25 Schiffsladungen voll, gelangte

schliesslich auf dem Seeweg nach
Luzern oder eben in andere, ausser-
kantonale Seegemeinden. Besonders
Hergiswil, das zeitweise vier Ziegeleien
besass, war kräftiger Mitbewerber um
den begehrten Lehm. Das konnte sich
die luzernische Ziegelbrennerei natürlich

nicht gefallen lassen, ohne Gefahr
zu laufen, dass ihr während der pro¬

duktiven Sommermonate das
Rohmaterial ausging.

Offenbar war die Luzerner Ziegelei
nicht willens oder nicht in der Lage
mit den ausserkantonalen Ziegelein
einen Preiskampf um den Lehm
aufzunehmen. Noch nicht gewöhnt an
die relativ neue Gewerbefreiheit (seit
1798) wandte man sich lieber an die
Obrigkeit, die während der Restaurationszeit

aus einem protektionistischen
Denken heraus schnell mit den
gewünschten Verboten zur Hand war.

Das Verbot des Rates von Luzern war
selbstverständlich kein Einzelfall. Vor
allem während des Ancien Régime's
waren solche Massnahmen die Regel.
Die Nidwaldner Regierung zum
Beispiel hatte bereits um 1600 ein
Lehmausfuhrverbot verfügt (5).

Wir wundern uns heute über die
damalige Verordnungspraxis, aber werfen

wir doch einmal einen Blick auf
die heutige Situation: Unsere geltende
Verfassung garantiert die Gewerbefreiheit.

Transport und Verkauf von Lehm
über die Kantonsgrenzen hinweg sind
nicht mehr eingeschränkt. Trotzdem
gestaltet sich die Lehmausbeutung nur
scheinbar freiheitlicher.

Der Abbau von Steinen und Erden ist
zwar in den Nutzungsgebieten, die
nicht mit einem Abbauverbot belegt
sind (6), möglich. Aber es sind in
öffentlich-rechtlicher Hinsicht die
einschlägigen Bestimmungen der eidge-
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nössichen und kantonalen Gesetze
und Verordnungen, insbesondere
betreffend Gewässerschutz, Natur- und
Heimatschutz, Raumplanung,
Immissionsschutz, Fischerei, Forstwesen,
Bauwesen, Strassen- und Verkehrswesen,
Landwirtschaft, das Schweizerische
Zivilgesetzbuch sowie die Bau- und
Planungsvorschriften der Gemeinde zu
beachten (7).

Welche Rechtsbräuche in der Vergangenheit

und zur Zeit unseres
Ratsbeschlusses in Deutschland gängig waren,

dokumentiert der Text auf den
nächsten Seiten (8).

1) StALU Akten 27/74,
Ziegelbrennereien, Brief vom 17. Dezember 1814.

2) StALU Ratsprotokoll RR 18,1810,
14. März, S. 222.

3) Wie Anm.1: Schreiben vom
22. August 1830 von Joseph Schnyder.

4) Gleiches wird auch von Hergiswiler
Knaben berichtet, bei: D.V. Mettler,
Geschichtliches über Flergiswil und seine
Pfarrkirche, Hergiswil 1957, S.53.

5) Wie Anm.4 und: 600 Jahre Flergiswil

1378-1978, hg.Gemeinderat, Flergiswil
1978, S. 107.

6) Der Abbau von Lehm ist zum
Beispiel in Bau- und Industriezonen, in
Landwirtschaftsgebiet und in Erholungsgebiet
verboten.

7) Zitiert nach der Dokumentation des
Schweizerischen Fachverbandes für Sand
und Kies von 1976.

8) Die Zentralbibliothek Luzern hat
uns freundlicherweise die Originalvorlage
zur Verfügung gestellt.
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Résumé
Au début du XIXe siècle, de peur de
voir leurs tuileries manquer de
matières premières, les autorités communales

lucernoises ont été obligées de
se réserver l'exploitation des gisements
argileux dans lesquels elles
s'approvisionnaient en interdisant la vente de
glaise hors du canton. Jürg Göll a
confronté la décision du conseil lucernois
à la situation à la même époque en
Allemagne et d'une manière générale
dans le passé d'après des renseignements

trouvés dans un traité de tuilier
de 1815. Si aujourd'hui l'on jouit de la
liberté de commerce, l'exploitation de
l'argile est limitée d'une autre façon,
par exemple par les lois pour la
protection de la nature et du patrimoine,
sur l'aménagement du territoire, etc.
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